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A. Einleitung

„Linker Wilhelminismus“ hieß es, als der damalige SPD-Kanzlerkandidat  Gerhard 
Schröder 1998 erklärte, das Amt einer Kulturstaatsministerin auf Bundesebene 
schaffen zu wollen.1 Schröder kündigte an, „Kulturpolitik wieder zu einer großen 
Aufgabe europäischer Innenpolitik [zu] machen“2. Durch die Schaffung des Amtes 
einer Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien3 (BKM)4 wurden 
Aktivitäten des Bundes im Kulturbereich, die zuvor bei Ministerien angesiedelt 
waren, beim Bundeskanzler gebündelt und zugleich institutionalisiert.5 Eine unmit-
telbare Folge war die bessere Sichtbarkeit der kulturellen Aktivitäten des Bundes 
in der Öffentlichkeit.6 

Dabei hatte es auch unter der Regierung Helmut Kohls einen Ansprechpartner 
für kulturelle Angelegenheiten auf Bundesebene gegeben. Dieser leitete jedoch 
nur ein entsprechendes Referat im Bundeskanzleramt und betreute daneben andere 
Themenbereiche.7 Aus dieser Zeit sind keine Bestrebungen erkennbar, die auf eine 

 1 Schirrmacher, Neuer Wille in der Stadt, FAZ v. 25.07.1998, S. 31, so auch Kohl, Ich stelle 
mich in eine Ecke, wo man gar nicht bemerkt wird, FAZ v. 17.09.1998, S. 44.
 2 BT-Plenarprotokoll 14/3, S. 62. Vgl. dazu auch die Koalitionsvereinbarung zwischen SPD 
und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, abgedruckt in ZRP 1998, 485 ff., sowie allgemeiner zur Wir-
kung dieser Koalitionsvereinbarung Zuck, ZRP 1998, 457 ff.
 3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die weibliche Bezeichnung im 
Sinne eines generischen Femininums verwendet. Die männliche Bezeichnung wird verwendet, 
wenn einzelne Männer oder Gruppen von Männern gemeint sind.
 4 Dies entspricht auch der offiziellen Abkürzung, vgl. das Abkürzungsverzeichnis, abrufbar 
unter: https://www.bund.de/SharedDocs/PDF/Abkuerzungsverzeichnis-des-Bundes.pdf zuletzt 
abgerufen am 5.11.2015.
 5 So wurden Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern, des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu-
sammengefasst und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien übertragen, 
vgl. Organisationserlass des Bundeskanzlers v. 27.10.1998 (BGBl. I S. 3288). Daneben wurde 
1998 auch erstmals seit 1969 wieder ein eigener Kulturausschuss im Bundestag eingerichtet, 
vgl. BT-Plenarprotokoll 14/4, S. 131. Die Bündelung der Aufgabenwahrnehmung im Kultur-
bereich erfolgte dabei allerdings nicht konsequent, so wird bspw. die auswärtige Kulturpolitik 
auch weiterhin durch das Auswärtige Amt betreut, vgl. Hense, DVBl. 2000, 380 (381), Sievers, 
Kulturpolitische Mitteilungen, Heft Nr. 83, 1998, S. 4 f. 
 6 Berggreen-Merkel, in: Härtel (Hrsg.), Handbuch Föderalismus III, § 57 Rn. 26. So auch 
Pabel, Grundfragen der Kompetenzordnung im Bereich der Kunst, S. 17. Dazu grundsätzlich 
Krüger, Allgemeine Staatslehre, S. 243 ff.
 7 Dabei kommt der Frage, ob eine Aufgabe bei einer anderen Behörde ressortiert oder von 
einem eigenen Ministerium wahrgenommen wird, nicht nur hinsichtlich der besseren Öffent-
lichkeitswirkung große Bedeutung zu, vgl. Fuchs, „Beauftragte“ in der öffentlichen Verwaltung, 
S. 130 f.
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Bündelung von Kompetenzen beziehungsweise eine Institutionalisierung schließen 
lassen. Vielmehr wurden geteilte Zuständigkeiten und damit geteilte Finanzressour-
cen als Garant einer pluralistischen Kulturförderung angesehen.8 

Die Reaktionen auf Schröders Ankündigung waren dabei sehr unterschiedlich, 
wobei sich, wie zu erwarten,9 die Länder ablehnend gegenüber der institutionellen 
Verankerung des Themenbereiches auf Bundesebene zeigten.10 Der Ankündigung 
war zudem eine jahrzehntelange Debatte über die Sinnhaftigkeit der Einsetzung 
eines Bundeskulturministers vorausgegangen. Kurt Schmücker hatte sich bspw. 
bereits 1968 auf einem Parteitag dafür ausgesprochen.11 Diese Debatte hat sich 

 8 So Anton Pfeifer, Staatsminister unter Helmut Kohl, Pfeifer, Die Kulturpolitik der Bun-
desregierung unter Helmut Kohl im Zeichen der deutschen und europäischen Einigung, Histo-
risch-Politische Mitteilungen Heft Nr. 12, 2005, 241 (244). Zur Vergleichbarkeit der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und Medien mit dem in der Weimarer Republik errichteten 
Reichskunstwart, Wefing, in: Welzbacher (Hrsg.), Der Reichskunstwart, S. 337 ff. 
 9 Schließlich schien der Bereich Kultur, der seit jeher zum „Hausgut“ der Länder gezählt 
wurde, gefährdet, den Expansionsbestrebungen des Bundes zum Opfer zu fallen, vgl. Zimmer-
mann, in: ders. (Hrsg.), Wachgeküsst, S. 14 ff. Dazu BVerfGE 34, 9 (19 f.), 87, 181 (196) sowie 
beispielhaft zur Kulturhoheit der Länder BVerfGE 6, 309 (346), 12, 205 (229), hierzu auch 
Isensee, in: Isensee / Kirchhof (Hrsg.), HStR VI, § 126 Rn. 217 sowie zusammenfassend Pabel, 
Grundfragen der Kompetenzordnung im Bereich der Kunst, S. 11 f.
 10 Die Regierungen der Länder Bayern und Baden-Württemberg gingen in diesem Zusam-
menhang so weit, dem Bund jede Kompetenz für den Kulturbereich abzusprechen, n. a., Süd-
länder sind sich in der Kulturpolitik einig, Nordbayerischer Kurier v. 26.06.1998, S. 38. Gegen 
einen Bundeskulturminister hat sich zudem wiederholt und mit teilweise recht schillernden 
Formulierungen der ehemalige bayerische Kultusminister Hans Zehetmair ausgesprochen, vgl. 
n. a., ZEIT v. 9.7.1998, S. 37 („Berliner Virus“) sowie zit. nach Schmidt, in: Hoffmann / Schneider 
(Hrsg.), Kulturpolitik in der Berliner Republik, S. 30 („überflüssig wie ein Marineminister in 
Österreich“). Ebenfalls gegen die Einrichtung vgl. etwa Albowitz, Kulturpolitische Mitteilungen, 
Heft Nr. 80, 1998, 48 (50), Krüger, Kulturpolitische Mitteilungen, Heft Nr. 80, 1998, 42 (44). 
Für die Einsetzung eines Bundeskulturministers hingegen etwa Lang, Bitte etwas lauter, FAZ v. 
19.05.1998, S. 45, Schmidt, Wider ein kulturelles Sendungsbewusstsein, SZ v. 18.07.1998, S. 15, 
Schneider, Kultur, Politik, Diskurs 1998, 32 (33), Glotz, Warten auf Malraux, FAZ v. 5.3.1998, 
S. 39 und Hense, DVBl. 2000, 376 (384). Vgl. auch die Äußerungen von Antje Vollmer beim 
Politikergespräch in der Münchner Zentrale des Goethe-Instituts, Zips, Ein Homunkulus, SZ  
v. 8.7.1998, S. 12 sowie Hilmar Hoffmann in Riebsamen, Kritik an Schröders Plan für neuen 
„Kulturminister“, FAZ v. 19.07.1998, S. 1, der sich für das Amt eines Kulturbeauftragten aus-
spricht, allerdings aus Kostengründen gegen ein eigenes Ministerium auf Bundesebene, vgl. 
Hoffmann, Keine neuen Argumente in einem alten Streit, Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte 
1998 (45), 619 f., so auch Häberle, in: Bundesrat (Hrsg.), 50 Jahre Herrenchiemseer Verfas-
sungskonvent, S. 82 ff. Bischoff schlägt demgegenüber vor, Kulturangelegenheiten beim Bun-
desministerium für Bildung und Forschung anzusiedeln, Bischoff, ZRP 1999, 240 (243), so 
auch Hense, DVBl. 2000, 376 (384), vgl. auch die Ausführungen von Klaus Kinkel im Inter-
view Schirrmacher / Steinfeld, Weder Vatikan noch Weißes Haus, FAZ v. 03.09.1998, S. 42, kri-
tisch auch v. Beyme, Kulturpolitik und nationale Identität, S. 20 sowie v. Münch, Szenen einer 
Vernunftehe, FAZ v. 30.01.1998, S. 40. Zum Stand vor der Bundestagswahl 2013 Zimmer-
mann / Schulz, Kulturpolitik – Sie haben die Wahl, Politik&Kultur, Heft Nr. 5, 2013, S. 1 ff., vgl. 
auch die ausführlichen Stellungnahmen der Parteien ab S. 8 ff.
 11 Leo, Ein Bundeskultusminister, ZEIT v. 12.04.1968, S. n. a. Insofern unzutreffend Bischoff, 
ZRP 1999, 240 (241). Für die Zulässigkeit eines Bundeskulturministeriums auch Maunz, in: FS 
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allerdings auch durch die Schaffung einer Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien nicht erledigt12 und ist regelmäßig Gegenstand von Bundes-
tagswahlkämpfen.13 Die Errichtung des Amtes markierte jedoch den vorläufigen 
Höhepunkt von verstärkten Aktivitäten des Bundes im Kulturbereich, die seitdem 
kontinuierlich fortgesetzt wurden.14 

Die Einsetzung einer Beauftragten für Kultur und Medien, „die Erfindung eines 
Mini-Ministeriums“,15 löste eine politische Kontroverse aus.16 Dies allerdings nicht 
aufgrund der organisationsrechtlichen Konstruktion, sondern vielmehr durch die 
Frage nach der Kompetenz des Bundes im Kulturbereich. Die vielbeschworene 
Kulturhoheit der Länder schien gefährdet, wobei durch die organisationsrechtliche 
Verankerung der kulturellen Aktivitäten des Bundes bei einer Beauftragten für Kul-
tur und Medien eine seit langem geführte Debatte erneut belebt wurde.17 Der viel-

Müller, S. 257 (272). Demgegenüber sah Stier in der Schaffung eines Bundeskulturministe-
riums die Gefahr geistiger Gleichschaltung, Stier, Politisch-Soziale Korrespondenz Heft Nr. 10 
1961, 3 (4).
 12 Vgl. das Sondervotum der Fraktion DIE LINKE im Abschlussbericht der Enquete-Kom-
mission „Kultur in Deutschland“, BT-Drs. 16/7000, S. 56, Fn. 18, Zimmermann, in: Zim-
mermann / Geißler (Hrsg.), Kulturpolitik der Parteien, S. 164 f. sowie das Wahlprogramm von 
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN aus dem Jahr 2002, S. 56, abrufbar unter http://www.boell.de/
sites/default/files/assets/boell.de/images/download_de/publikationen/2002_Wahlprogramm_
Bundestagswahl.pdf, zuletzt abgerufen am 13.7.2017 sowie die Stellungnahme des Deutschen 
Kulturrates, Bundeskulturpolitik weiter stärken – für ein eigenständiges Bundeskulturministe-
rium, in: Politik&Kultur Heft Nr. 5, 2013, S. 29, vgl. auch Schaper, Michael, Du bekommst die 
Million, ZEIT v. 28.10.2008, S. n. a.
 13 Vgl. Zimmermann / Schulz, Wahlprüfsteine des Deutschen Kulturrates zur Bundestagswahl  
2013, Politik&Kultur Heft Nr. 5, 2013, S. 3 sowie Zimmermann, in: Zimmermann / Geißler 
(Hrsg.), Kulturpolitik der Parteien, S. 164 ff., Zimmermann / Goppel, Musikforum Heft Nr. 4, 
2013, S. 24.
 14 Ein verstärktes Engagement wurde bereits Mitte der Achtzigerjahre festgestellt, vgl. Köst-
lin, DVBl. 1986, 219 (225). Ein zunehmendes Engagement des Bundes im Kulturbereich ist 
auch an den gestiegenen Ausgaben erkennbar. Die Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ spricht von einer Vervierfachung des Anteils des Bundes an öffentlichen Kulturausgaben 
seit der Wiedervereinigung, BT-Drs. 16/7000, S. 54. Dies zeigt auch ein Blick auf die Zahlen: So 
stiegen die gesamten Ausgaben des Bundes im Bereich Kultur von im Jahr 1995 rund 944 Mil-
lionen Euro auf ca. 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2012 an. In der Zeit von 2005 bis 2011 stiegen 
die Kulturausgaben sogar um insgesamt rund 24,8 % an, Statistische Ämter des Bundes und der 
Länder, Kulturfinanzbericht 2014, S. 34 f.
 15 Lau, Lauter kleine Projekte, ZEIT v. 22.10.1998, S. n. a.
 16 Dazu Röbke / Wagner, in: dies. (Hrsg.), Jahrbuch für Kulturpolitik 2001, S. 13 ff.
 17 Dazu Scheytt, Kulturstaat Deutschland, S. 132. Die Debatte mag zudem zusätzlich durch 
die Äußerungen des ersten Beauftragten für Kultur und Medien, Michael Naumann, verstärkt 
worden sein, der den Begriff der „Kulturhoheit der Länder“ als Verfassungsfolklore bezeich-
nete, Naumann, Zentralismus schadet nicht, ZEIT v. 2.11.2000, S. n. a. sowie Naumann, Die 
schönste Form der Freiheit, S. 102. Naumann hatte zudem bereits vor Beginn seiner Amtszeit 
durch gewisse Forderungen für Unmut gesorgt, v. a. durch seine ablehnende Haltung gegenüber 
dem Holocaust-Mahnmal in Berlin und seine Befürwortung des Wiederaufbaus des Berliner 
Stadtschlosses, vgl. Schirrmacher, Neuer Wille in der Stadt, FAZ v. 25.07.1998, S. 31 sowie 
n. a., Arme Kultur?, SZ v. 21.07.1998, S. 11. Zur anhaltenden Sorge der Länder hinsichtlich der 




